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1. Satzung zur Änderung der Gebühren- und Honorarsatzung der 
Bildungsakademie Salzlandkreis 

 

 
Präambel 

 
Aufgrund der §§ 8, 45 Abs. 2 Ziffer 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA), verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des 
Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger 
kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBl. 
LSA 2014 S. 288) in Verbindung mit den §§ 2 und 5 Kommunalabgabengesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 
(GVBI. LSA 1996 S. 405) in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kreistag des 
Salzlandkreises in seiner Sitzung am 18. Juni 2025 folgende 1. Änderung der Gebühren- und 
Honorarsatzung der Bildungsakademie Salzlandkreis beschlossen. 
 
 
 

ARTIKEL I 
 

ÄNDERUNGEN 
 
Die Gebühren- und Honorarsatzung der Bildungsakademie Salzlandkreis einschließlich der 
Anlagen 1 und 2 vom 6. Oktober 2021 (veröffentlicht im Amtsblatt für den Salzlandkreis Nr. 
68/2021 vom 03. November 2021, S. 401 ff.) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 18 wird wie folgt geändert: 

 
a) § 18 Abs. 2 wird um folgenden Satz ergänzt: 

 
Es wird eine einmalige Anmeldegebühr (bei Erstanmeldung) in Höhe von 15,00 Euro 
erhoben 
 

2. § 22 wird wie folgt geändert: 
 

a) Im § 22 Abs. 1 wird Satz 1wird wie folgt neu gefasst: 
 
Besuchen mehrere kindergeldberechtigte Kinder einer Familie, die in einem Haushalt 
leben, ein Grund- bzw. Hauptfach, so wird ab dem zweiten Kind eine Ermäßigung von 
25% gewährt. 
 

3. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
 

 
a)   Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:  
 
 „Anlage 1 zur Gebühren- und Honorarsatzung der Bildungsakademie Salzlandkreis“  
 
b) Ziffer II wird wie folgt neu gefasst: 
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4. Anlage 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

II Schuljahresgebührensätze der Kreismusikschule "Béla Bartók"  
Die nachfolgenden Gebührensätze beziehen sich auf ein Schuljahr. Der Unterricht erfolgt einmal 
wöchentlich und unter Berücksichtigung der Ferien- und Feiertagsregelung des Landes Sachsen-Anhalt. 

            

Unterrichtsart Gebührensatz 

1. Musikalische Grundfächer 

Elementarangebote á 45 min 185,00 Euro  

2. Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht 

Einzelunterricht 30 min 575,00 Euro 

Einzelunterricht 45 min 862,00 Euro 

Partnerunterricht 45 min (pro Person) 410,00 Euro 

Kleingruppe (ab 3 Schüler) 45 min (pro Person) 369,00 Euro 

Einzelunterricht 30 min mit Leistungsorientierung  390,00 Euro 

Einzelunterricht 45 min mit Leistungsorientierung 575,00 Euro 

3. Ensemble- und Ergänzungsfächer ohne Hauptfachbelegung 

Gemeinschaftsmusizieren/Musiktheorie 45 min (pro Person) 103,00 Euro 

4. Erwachsenenunterricht (ab dem vollendeten 18. Lebensjahr)* 

Einzelunterricht 30 min 821,00 Euro  

Einzelunterricht 45 min  1.067,00 Euro  

Partnerunterricht 45 min (pro Person) 575,00 Euro 

Kleingruppe (ab 3 Schüler) 45 min (pro Person) 513,00 Euro 

Einzelunterricht 30 min mit Leistungsorientierung 657,00 Euro 

Einzelunterricht 45 min mit Leistungsorientierung 821,00 Euro 

Gemeinschaftsmusizieren/Musiktheorie ohne Hauptfach 45 min (pro Person) 194,00 Euro 
 
*ausgenommen Schüler, Studenten und Auszubildende bis zum vollendeten 25. Lebensjahr 
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Antrag auf Nutzung von Räumen der Bildungsakademie in Trägerschaft des  
Salzlandkreises 

 

Antragsteller 
Verein/Name 

      

Anschrift 

      

Vorsitzender/Ansprechpartner 

      

Telefon und E-Mail 

      

 

gewünschte Einrichtung 
      

gewünschte Räumlichkeit 

      

Nutzung Musikinstrumente oder andere Geräte der Einrichtung 

   ja   nein 

wenn ja, welche 

      

Nutzungsart und –zweck 

      

Thema der Veranstaltung 

      

Veranstaltung mit Erwerbszweck 

   ja   nein 

Nutzungstag/Nutzungszeitraum 

      

Nutzungszeit (von - bis Uhr) 

      

Teilnehmerzahl 

      

verantwortliche Person für Veranstaltung 

      

Getränkeausschank 

   ja   nein 

Bewirtschaftung 

   ja   nein 

Bei Ausschank alkoholischer Getränke, verantwortliche Person mit Ausschankerlaubnis. 

      
  

Erklärung des Antragstellers: 
Ich versichere alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. 
Durch die Unterzeichnung dieses Antrages erklärt der Antragsteller, dass er im Besitz einer 
Haftpflichtversicherung ist, die Gebühren- und Honorarsatzungen der Kreisvolkshochschule und der 
Kreismusikschule Salzlandkreis sowie die Hausordnung der jeweiligen Einrichtung anerkennt und danach 
handelt. 
  

Ort, Datum 
 

      

rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel 

 

Salzlandkreis 
23 Fachdienst Bildung und Amt für Ausbildungsförderung 
Bildungsakademie 
06400 Bernburg Saale) 

 

 E-Mail: kvhs@kreis-slk.de 
 Tel: +49 3471 684-624014 
 Fax: +49 3471 684-563240 

 

Anlage 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIKEL II 
 

INKRAFTTRETEN 
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Gebühren- und Honorarsatzung der Bildungsakademie 
Salzlandkreis tritt zum 1. August 2025 in Kraft. 
 
 
Bernburg (Saale), 09. Juli 2025 
 
 
 
 
gez. Markus Bauer         - Dienstsiegel -   
Landrat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


